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êh' ichlAnfoderungszedel herumschicke, will ick alle, die
noch Bücher aus unsrer Lesetnbliothek besitzen er»
sucht haben, selbe zurückzusenden. Ist es nicht ge»

nug, wenn ich das Lesegeld einbüsse, soll ich denn
die Bücher noch obendrein verliehrenHabt
ihrs schon vergessen, was der Bußvrediger gesagt
hat: Jeder ungerechte Pfennig kc.

Die Schiffleute von Ölten werden mit dem gewöhn«
lichen Zurzacherscbiff am Donstag vor Pfingsten
auf den Schlag 7 Uhr abfahren. Wozu Jeder
mann freundlichst eingeladen wird.

Ganten.
!lrs Roth Ursen scel Sohn v. Nunnigen V Glgenb.
Da M: G: Herrn und Obern des Innern Raths

der vtabt und Republik Freyburg durch Urtheil des
söten Mrzens denen Karl Anton Petroniny, und
Johann Peter David Guidy, Handelsleute in dieser

Hauptstadt unter dem Namen Petroniny,
Guidy und Comp eiuen förmlichen Geldstag
gestattet; als sind dessen samtliche Gläubige ermahnt
innert dem peremptorischen Ziel von sechs Wochen
sich ielbst oder Jemand in ihrem Namen bey
dem Unterzeichneten bey Pön des Verlursts ihrer
Ansprachen anschreiben zu lassen; wie dann auch
alle diejenigen, so etwas denen vorcrmelten Ber»
geldstägern schuldig wären innert vorermeldten
Termin sich anzudeuten; wo nicht, werden die in
dem Schlafbuch Eingeschriebene und alle übrige
Ansprüch bey der Collocation Statt und Platz haben.
Der Tag zur Liquidation ist auf den 8ten May,
und die Distribution der Güter auf den izten
vemeldt- künftigen Monats M iy festgesetzt., wenn
keine Hinterniß vorfällt Freybura den 27 März i 90.

Techlermann Geldstag Schreiber zu Freyburg.'

Rechnmigstag.
Enrich Marti und seine Ehefrau v Rohr V- Gößg.
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